
Nagespuren

gewaltsame Art und Weise das öff
nen einer Schließvorrichtung (in Ge
stalt eines mechanischen Schlosses 
sowie dazu gehörender Schließ
mechanismen) ermöglichen. Die kri
minalistische Relevanz von N. resul
tiert aus deren Verwendung beim 
Eindringen in ein verschlossenes Ge
bäude oder Behältnis oder in einen 
umschlossenen Raum durch einen 
Unbefugten mit dem Ziel der Ent
wendung von Bargeld, von Sachwer
ten bzw. von Unterlagen. Für die 
kriminalistische Aufklärung von 
Straftaten sind die häufig durch N. 
auf typische Art erzeugten Spuren
bilder von besonderem Wert, woraus 
sich die Notwendigkeit einer intensi
ven Spurensuche und exakten — 
zur Auswertung geeigneten — Siche
rung von Spuren ergibt. Der Ver
gleich der für jede Art von Schließ
werkzeugen charakteristischen
Spurenbilder und der darüber hinaus 
für jeden zum Öffnen eines Schlosses 
geeigneten Schlüssel oder Gegen
stand individualisierenden Spuren
merkmale läßt Aussagen über die Art 
des Schließwerkzeuges (so bereits im 
Zuge der —> operativen Spurenaus
wertung) zu und ermöglicht im Er
gebnis der Sachverständigenunter
suchung die Identifizierung des Tat
werkzeuges.

Nachsektion: Durchführung einer
zweiten Sektion oder Besichtigung 
der Leiche und der bereits sezierten 
Organe im Auftrag des Staatsanwalts 
als gerichtliche Sektion, z. B. bei 
neuer Fragestellung, die sich aus der 
Sektionstätigkeit des Pathologen er
gibt (Verletzungen, die einen Ver
dacht auf Gewalteinwirkung anneh
men lassen bzw. bei Hinweisen auf 
einen nicht natürlichen Tod).

Nachtrunk: Alkoholgenuß, der zeit
lich zwischen dem rechtserheblichen 
Ereignis (Vorfallszeit) und dem Zeit

punkt der Blutentnahme zur Alkohol
bestimmung liegt. Das Ergebnis der 
—► Blutalkoholbestimmung wird in 
solchen Fällen oft i. S. eines Ein- 
wands als ausschließlich oder zum 
großen Teil erst durch einen N. ent
standene —► Alkoholbeeinflussung 
„erklärt“. Teilweise können solche 
Einwände durch entsprechende Er
mittlungen (z. B. Zeugenaussagen) 
oder durch ein zusätzliches gerichts
medizinisches Gutachten (—► Blut
alkoholberechnung) richtiggestellt 
werden.

Nachtzeit: Zeit zwischen 21.00 und
6.00 Uhr, in der ohne Einwilligung des 
Betroffenen (z. B. Wohnungsinhaber) 
keine Wohnungen und anderen um
schlossenen Räume durchsucht wer
den dürfen. Ausnahmen sind bei Ver
folgung auf frischer Tat, Gefahr im 
Verzüge, zur Ergreifung eines aus 
staatlichem Gewahrsam Entwiche
nen, bei Vorliegen staatlicher Kon- 
trollmaßnahmen gern. § 48 StGB oder 
in dem Falle zulässig, wenn die 
Durchsuchung tagsüber begonnen, 
aber bis zum Eintritt der Nachtzeit 
noch nicht abgeschlossen ist (§ 112 
StPO). Andere Nachtzeitregelungen 
werden z. B. in der Grenzordnung, im 
Arbeitsgesetzbuch und in Hausord
nungen getroffen.

Nachzeichnungen: Zeichnungen, die 
anhand einer Vorlage (z. B. Schrift
zeichen, Stempel) mit oder ohne Hilfs
mittel (u. a. der Pantograph, Scha
blone) angefertigt werden. Das Nach
zeichnen ist eine Methode zur Ver
fälschung bzw. Fälschung von 
Schriftzeichen und Bildelementen. —► 
Freihandfälschung

Nagespuren: auf Tierfraß zurück
zuführende Verletzungen oder Be
schädigungen hauptsächlich an im 
Freien aufgefundenen Leichen oder 
von am Ereignisort befindlichen Ge-
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